
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BKB-12/1607-21 

- für die Landesregulierungsbehörde ­

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

Satz 1Nr. 1i.V.m.§10ARegV 

wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs­

faktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der Aufgaben für das 

Land Niedersachsen, 

durch die Vorsitzende Gerlinde Schmitt-Kanthak, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann 

gegenüber der nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH, Gildkamp 10, 48529 Nordhorn, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­

am 23.12.2015 beschlossen: 

Der Beschluss vom 17.09.2012 (Aktenzeichen BKB-11/1607-21) wird hinsichtlich der 

Werte zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Er­

weiterungsfaktorantrages für das Jahr 2013 wie folgt abgeändert: 

Dem Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze gemäß Anlage 1 a und 1 b wird in 

Höhe von attgegeben. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 



Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2012, eingegangen bei der Regulierungsbe­


hörde am 29.06.2012, und mit Übermittlung des Erhebungsbogens Ober das Energiedaten­


portal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 06.02.2009 (Aktenzeichen: BKB­

08/1607-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m. §10 


ARegV gestellt. Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen ergeben 


sich aus Anlage 1 a und 1 b dieses Beschlusses. 


Die am 28.06.2012 sowie am 14.08.2012 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagen­


tur übermittelten Erhebungsbögen liegt der Entscheidung zu Grunde. 


Mit Beschluss vom 17.09.2012, unter dem Aktenzeichen BKB-11/1607-21, wurden die Werte 


zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfak­


torantrages der Antragstellerin im Jahre 2012 für die Jahre 2012 und 2013 festgelegt. Durch 


diesen Beschluss wird die vorstehende Entscheidung nur hinsichtlich des Kalenderjahres 


2013 abgeändert. 


Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben vom 


12.11 .2015 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat insbesondere 

mit Schreiben vom 27.11 .2015 Stellung genommen. Die Antragstellerin hat in der 

Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen 

Erzeugungsanlagen in der Mittelspannung im Ausgangsnetz Wietmarschen nicht richtig 

dargestellt ist. Oie Anzahl der dezentralen Erzeugungsanlagen sind insgesamt 15 in der 

Mittelspannung. Die Antragstellerin hat auf die zugesandten Antragsunterlagen verwiesen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 


Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin für den Stromnetzzugang ergeht 

auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 1OARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes­

regulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Niedersachsen gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter 

Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 (Bekanntmachung: Niedersächsisches 

Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f. vom 07 .12.2005; in Kraft seit dem 08.12.2005) und der 

„Übergangsvereinbarung zum gekündigten Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 25. November 2005 zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen" vom 10.12.2013/17.12.2013 

(Bekanntmachung: Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 4/2014, S. 99 ff. vom 29.01 .2014, 

in Kraft seit dem 01 .01 .2014). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpas­

sung ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzulegen, soweit die beantrag­

ten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die bestehende Regulierungsperiode 01 .01 .2009 bis 

31 .12.2013 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse der Antragstellerin aus den Netz­

entgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode ge­

mäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV bestimmt. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Für jeden Netzbetreiber wird pro Kalenderjahr eine einheitliche Erlösobergrenze bestimmt. 

Dies gilt nach dem Wortlaut des§ 4 Abs. 1 ARegV („eines Netzbetreibers") auch dann, wenn 

ein Netzbetreiber bislang mehrere Netzgebiete ausgewiesen hat. In diesen Fällen wird zu­

nächst die Anpassung der Erlösobergrenze für jedes Netzgebiet des Netzbetreibers indivi­
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duell ermittelt (siehe Anlagen 4a und 4b). Auf dieser Grundlage wird dann die Anpassung der 


Erlösobergrenze des Netzbetreibers gebildet (Anlage 7). 


Das Teilnetz Emlichheim/Uelsen ist zum 31 .12.2010 auf die Antragstellerin übergegangen. 


Die übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 der Neufestlegung der 


kalenderjährlichen Erlösobergrenzen {Aktenzeichen BKB-10/1607-71) zu entnehmen. Beim 


übergehenden Erlösobergrenzenbestandteil in der Anlage 1 des Beschlusses BKB-10/1607­

71 ist ein Erweiterungsfaktoranteil vom abgebenden Netzbetreiber auf die Antragstellerin in 


Höhe von · für das Kalenderjahr 2013 übergegangen. 


Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 


Netzbetreibers wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 


zu§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung BK8-10/008 zur Verwendung ande­


rer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV 


für Elektrizitätsverteilemetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 


Für die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung ist: 


o] 1 * [F, 1 -F,u l* [(AP, 1 +z1 *EP, ;)- (Af>o ;+z1 *EP0 1) 0]EF.• . = 1+ - ·max · · · + - max · · · · · 
t ,Ebcncr 2 F,,,; ' 2 (APcu+ Z; *Ef>oJ ' 

J . 
1, wenn 1 1

.... ;::; 0 3 • 
/J'111nulm1e ' Lt ,I 

. [ JEP,„ - JEPo.1 ·] 11,,H'mit z. =max ;1 , wenn . > 0,3 
n' JAP. + EP. -JAP. + EP. L 1w111a1111111 

1.1 f,/ 0,1 0,1 1,1 

mit AP, ,; = AP0•1 , wenn AP, ,, < AP0 .i 


mit EP,,, = EP0.1 , wenn EP, ,, < EP0•1 


Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 
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Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der Faktor für die Spannungsebene Hochspannung beträgt stets 1. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der In Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleibt dabei die Anpassung der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, da diese vom Netz­

betreiber anzupassen sind und nicht von der Regulierungsbehörde. 

E01 = KA•o•.1 + (KA „ •. o+ (1- V1)· KA o.o){~=:~-PF•) ·EF t • Q, . (VK1-VK0) 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 06.02.2009 (Aktenzeichen: BKB-08/1607-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, gegebenenfalls korrigiert um Netzgebietsveränderungen und sich der nun­

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegte Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin im 

Jahr 2013 ergibt sich aus der untenstehenden Tabelle. Die Erlösobergrenze wird im Jahr 

2013 um folgenden Betrag erhöht: 
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Jahr 2013 

Wietmarschen 

Emlichheim/Uelsen 

Summe der Teil­

netze 

EWF laut§ 26 

ARegV 

Summe 



Die bereits mit Beschluss vom 17.09.2012, unter dem Aktenzeichen BKB-11/1607-21, ge­

nehmigte Anpassung wird durch den vorgenannten Wert ersetzt und ist damit gegenstands­

los. 

Im Rahmen des Bescheides BKB-10/1607-71 (Netzübergang Emlichheim/Uelsen) ist ein 

Erweiterungsfaktor in Höhe von v•ll abgebenden Netzbetreiber auf die An­

tragstellerin übergegangen. Dieser übergegangene Erweiterungsfaktor für den Netzübergang 

Emlichheim/Uelsen mindert den von der Beschlusskammer ermittelten Erweiterungsfaktor für 

das Teilnetz Emlichheim/Uelsen in den Anlagen 4b und 7. Eine Minderung des anzuerken­

nenden Erweiterungsfaktors erfolgt daher, da es sonst zu einer doppelten Berücksichtigung 

der anzuerkennenden Parameter für den Erweiterungsfaktor käme und die Antragstellerin 

doppelt Kosten für die Erweiterungsinvestitionen erhalten würde. 

Die festgelegte Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin im 

Jahr 2013 beträgt somit 

3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung frist- und form­

gerecht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1. Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

Erweiterungsfaktors ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch 

den antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1.1. Antragsberechtigung 

Die Antragstellerin ist Verteilernetzbetreiber und somit gemäß § 1 O Abs. 4 ARegV antragsbe­

rechtigt. 

3.1.2. Antragszeitpunkt 

Der Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV kann gern. 

§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

3.1.3. Antragsform 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der 

Bundesnetzagentur eingereicht Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen wurde unter 

Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestell­

ten XLS-Datei vollständig und richtig ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die 

Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefügt. 
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3.1.4. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2013 beantragt. 

3.1.5. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweite­

rungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgelegten Erlösobergrenzen um die Diffe

renz der im Jahr 2009 festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin und der sich nun

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargeleg­

te Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 7 dieses Beschlusses. 

3.2. Nachhaltige Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­


dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten der An­


tragstellerin nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens 


0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV. 


Die Beschlusskammer hat die in den Tabellenblättern E „Kosten für Erweiterungsmaßnah­


men" bezeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rah­


men einer eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsin­


vestitionen ermittelt. 


Inwieweit der Ausweis eines Erweiterungsanteils nur für Anlagengruppen erfolgt ist, die über 


die gültigen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien eindeutig als Erweiterungsinvestitionen 


definiert und gebucht wurden oder durch Mengenzuwächse als Erweiterung der Versor­


gungsaufgabe zu klassifizieren sind, konnte nicht abschließend geprüft wurden. Es haben 


sich aus den vorgelegten Unterlagen jedoch keine Anhaltspunkte für die Einbeziehung ande­


rer Investitionen ergeben. 


Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der vom Netzbetreiber angege­


benen Kosten dem Grunde oder der Höhe nach verbunden; insoweit besteht auch keine Prä­


judizwirkung für nachfolgende Kostenprüfungen. 


Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 1 O Abs. 2 


Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei le­


diglich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der 


Versorgungsaufgabe vor. 


Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 1 O Abs. 2 Satz 3 ARegV dann auszu­


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


­

­
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Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindes­


tens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW - KA EWi111h • lOO[%] ~ O,S% 
GK2006 - KAd„h2006 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen (ohne die 

Netzebene Hochspannung), welche im Zeitraum zwischen dem Basisjahr (31 .12.2006) und 

dem Antragszeitpunkt angefallen sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der 

StromNEV zu ermitteln. Die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das 

Jahr der Aktivierung bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV 

zu bestimmenden, dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] sowie die Kosten der 

Netzebene Hochspannung abzuziehen.1 

Bei den jährlichen Gesamtkosten des Netzbetreibers [GK2ooel i.S.d § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni

veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 

Basisjahr sowie die Kosten, die auf die Netzebene Hochspannung entfallen, abzuziehen. Zu 

beachten ist, dass sowohl im Regelverfahren als auch im vereinfachten Verfahren das Basis

jahr 2006 ist. 

Bei der Berechnung dieses Schwellenwerts sind bei Netzbetreibern im vereinfachten Verfah

ren unter Anwendung von § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV 45% der bisherigen Gesamtkosten als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anzusehen. ferner sind bei der Berechnung der Er

höhung dieser Gesamtkosten ebenfalls 45% des Erhöhungsbetrages als dauerhaft nicht be­

einflussbare Kosten abzuziehen. 

Aus dem Wortlaut des § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV ergibt sich die Vorgabe, im vereinfachten 

Verfahren 45% der Gesamtkosten stets als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten zu behan

deln. Danach gilt die normierte Quote von 45% der Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten „im vereinfachten Verfahren", also generell und nicht auf eine spezielle Re­

chenoperation bezogen. Auch aus der Bezugnahme auf die nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 

ermittelten Gesamtkosten kann keine Einschränkung des Anwendungsbereichs von § 24 

Abs. 2 Satz 3 ARegV hergeleitet werden. § 14 ARegV regelt nur die Bestimmung der Kosten 

zur Durchführung des Effizienzvergleichs und ist insoweit für Netzbetreiber, die „statt" des 

­

­

­

­

­

1 Hierzu sind die Definitionen aus dem Erlösobergrenzenbescheid, Gliederungspunkt 3.2.2.1.2. Ermittlung der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile, heranzuziehen. 
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Effizienzvergleichs nach §§ 12 bis 14 ARegV das vereinfachte Verfahren gewählt haben (vgl. 


§ 24 Abs. 1 ARegV), ohnehin nicht direkt anwendbar. Die Bezugnahme auf§ 14 Abs. 1 Nr. 1 


ARegV in § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV stellt nur klar, dass bei der Bestimmung der Gesamt~ 


kosten vom Ausgangsniveau nach Maßgabe des § 6 ARegV auszugehen ist. 


Daher muss bei der Berechnung der Gesamtkostenerhöhung in § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV 


von den zusätzlichen Kosten ebenfalls 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten abge­


zogen werden. § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV sieht gerade die Anwendung der 45%-Quote nicht 


lediglich für die „Gesamtkosten" und nicht für einen Betrag vor, um den sich diese Gesamt­


kosten erhöhen. Nach § 1 O Abs. 2 Satz 3 ARegV erfolgt ein Vergleich von zwei „Gesamtkos­


tenblöcken": Einmal vor Berücksichtigung der Kostenerhöhung und einmal nach der Kosten­


erhöhung. Es wäre nicht konsistent, beim Gesamtkostenbetrag vor der Kostenerhöhung 


pauschal 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten abzuziehen, beim Gesamtkostenbe­


trag nach der Kostenerhöhung aber teilweise die 45%-Pauschale anzuwenden, teilweise 


aber (nämlich beim Erhöhungsbetrag) die konkret ermittelten dauerhaft nicht beeinflussbaren 


Kosten abzuziehen. Sonst würden zwei Gesamtkostenbeträge miteinander in Beziehung 


gesetzt, die gerade nicht vergleichbar sind. 


Auch Sinn und Zweck des § 24 Abs. 2 ARegV sprechen für diese Auslegung. Durch die An­


wendung pauschaler Regelungen, die im Regelfall für die Netzbetreiber vorteilhaft sind, soll~ 


te der regulatorische Aufwand für Netzbetreiber und Behörden im vereinfachten Verfahren 


begrenzt werden (vgl. BR-Drs. 417/07, S. 68 f.). 


Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 


umfassen lediglich Eiweiterungsmaßnahmen. 


Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 


werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­


maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 


denn der Eiweiterungsfaktor ~oll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­


investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­


treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­


ze berücksichtigt werden. 


Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 


eines neuen Leistungspotentials zum Ziel2, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung.3 


2Vgl. Zleroth, Dieter, Investitionsplanung (1993), in Chmielewicz, Klaus; Schweitzer, Marcell (Hrsg. ): Handwör­


terbuch des Rechnungswesens. Stuttgart, 3. Aufl . 1993, Sp. 970. 


3vgl. Ebisch, Hellmuth; Gottschalk, Joachim (2001): Preise und Preisprüfungen bei öffentllchen Aufträgen, Mün­


chen, 7. Aufl., 2001 , S. 479. 
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Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 


Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 


Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­


volumen bzw. Transportmengenvolumen. 


Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 


einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­


zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­


gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 


Bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten handelt sich nach Aussage der Antrag­


stellerin um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen, sie werden somit von der Beschluss­


kammer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. 


Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antrag­


stellerin OPEX und CAPEX ansetzen. 


Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­


summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 


werden. 


Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­


schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­


vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 


Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 


kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 


Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 


Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 


Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­


satz anzusetzen: 


Zins gewichtet= Anteil EK [%].,. EK-Zins [%]+(Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) 


* FK-Zins [%]+Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,29% für Neuanlagen und der 

Fremdkapltalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 4,31% für Gas und Strom. 

­
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Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen der Netzbetreiber zu ge

währleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich aus Anlage 7 abzüglich übergan

genen Erweiterungsfaktors aus Beschluss BKB-10/1607-71. Der anerkennungsfähige Erwei­

terungsfaktor ergibt sich aus Anlage Sa und Sb. 

4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­


faktor in Höhe von ür das Ausgangsnetz Wietmarschen und den hinzuge­


kommenen Netzteil Emlichheim/Uelsen für begründet. 


Die anerkennungsfähigen Erweiterungsfaktoren (EFt) wurde nach der in Anlage 2 zu 


§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 


Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei ­


lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 


Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin für das Ausgangsnetz Wiet­


marschen die Parameter Fläche, Anschlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast 


und die Gewichtung gemäß Anlage Sa angegeben. Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors 


für den Netzteil Emlichheim/Uelsen aus dem Netzübergang hat die Antragstellerin die Para­


meter Fläche, Anschlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung 


gemäß Anlage Sb angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter 


und die Gewichtung gemäß Anlage Sa und Sb zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen 


folgende Erwägungen zu Grunde. 


4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der Festle­

gung BK8-10/008 zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfak

tors nach § 1 O Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 

08.09.2010 sowie die Höhe der Last (l) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode 

heranzuziehen. 

­

­

­

­

11 



Versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über 


das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche 


nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Flä­


che in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen (nur 


bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächen­


schlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern ver­


sorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. 


Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzügl ich nicht versorgter 


Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. Die versorgte 


Fläche in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche des Versor­


gungsgebiets. 


Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 


Letztverbraucher. nachgelagerte Netze [eigene und fremde) oder Weiterverteiler übergeben 


werden kann. 


Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 


Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 


eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­


nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 


nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­


punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. 


Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 


auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. In einer sol­


chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­


den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 


Nach § 19 EEG sind bei Photovoltaikanlagen einzelne Module dann zu einer Anlage zu­


sammenzufassen. wenn sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer 


räumlicher Nähe befinden und sie Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 


Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­


den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­


tieren. Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündli­


chen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit 
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vorhanden, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu do

kumentieren. 

4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr 

für die erste Regulierungsperiode gilt gemäß § 6 Abs. 1 Satz 5 ARegV 2006. Für die Para­

meter im Basisjahr hat die Antragstellerin angegeben die Parameterwerte zum Stand 

31.12.2006 angegeben zu haben. Da diese Parameter bereits im Rahmen des Effizienzver­

gleichs vorgelegt wurden, waren keine weiteren Nachweise erforderlich. Die Beschlusskam

mer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage Sa und Sb ersichtlichen Umfang der 

Entscheidung zu Grunde gelegt. 

Im Teilnetz Emlichheim/Uelsen hat der Netzbetreiber in der Position installierte dezentrale 

Erzeugungsleistung der Netz- oder Umspannebene für die Umspannung MS/NS keine An­

gaben im Basisjahr gemacht. Die Angaben wurden auf den Wert von _us dem 

Erweiterungsfaktorbescheid BKB-11/1607-21 geändert. 

4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 


zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­


den. 


Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt vorgelegt und 


diese durch Vorlage nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus An­


lage 5a und 5b ersichtlichen Höhe der Berechnung des Erweiterungsfaktors zu Grunde ge­


legt. 


§ 1 O Abs. 2 Satz 2 ARegV bestimmt, dass eine nachhaltige Veränderung der Versorgungs­


aufgabe vorliegt, wenn sich die dort genannten Parameter im Antragszeitpunkt dauerhaft und 


in erheblichem Umfang geändert haben. Für die Frage, ob eine nachhaltige Änderung der 


Versorgungsaufgabe vorliegt, ist damit auf den Zeitpunkt des Antrages nach § 4 Abs. 4 Satz 


1 Nr. 1 ARegV abzustellen. Die nachhaltigen Änderungen müssen zum 30.06.2012 bereits 


tatsächlich eingetreten sein. Der Ansatz von Planwerten ist für die Beurteilung von Änderun­


gen ausgeschlossen. 


4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

­

­

­
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sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Nach der Festlegung NdS 

BKB-10/008 zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 

ist dies der Fall , wenn das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur 

Jahreshöchstlast den Wert 1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann 

annähernd linear mit der Höhe der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird 

durch die Veränderung der Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe

ne. 

4.1.2.1 . Schwellenwert im Ausgangsnetz Wietmarschen nicht überschritten 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt und liegt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von 1,3. Der Parameter „Höhe der Last'' wird somit in der Umspannebene 

Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Entnahmelast definiert. 

4.1.2.2. Schwellenwert im Teilnetz Emlichheim/Uelsen überschritten 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 


Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt und liegt über der Belastungs~ 


grenze von 1,3. 


Die Definition des Parameters „Höhe der Last" von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast 


ändert sich sowohl für die Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung hin zu der zeit­


ungleichen vorzeichenunabhängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller 


Stationen einer Umspannebene. 


­

­
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4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

4.1 .3.1 . Schwellenwert im Ausgangsnetz Wietmarschen überschritten 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt - und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in der Spannungsebene Niederspannung beträgt und liegt ebenfalls über der Belas­

tungsgrenze von 0,3. 

Der Äquivalenzfaktor beträgt für die Spannungsebene Mittelspannung und für die Span­

nungsebene Niederspannung 

4.1.3.2. Schwellenwert Im Teilnetz Emlichheim/Uelsen überschritten 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in der Spannungsebene Niederspannung beträgt t und liegt ebenfalls über der Belas­

tungsgrenze von 0,3. 

Der Aquivalenzfaktor beträgt für die Spannungsebene Mittelspannung und für die 

Spannungsebene Niederspannung 

4.1.4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 1 O ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen des Ausgangsnetzes Wietmarschen und des Teilnetzes Emlichheim/Uelsen 

bestehen für Strom aus den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung und 

den Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung. 
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Im Strom sieht es die Beschlusskammer für sachgerecht an, einen Kostenstellenschlüssel 

zur Gewichtung heranzuziehen. Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind 

aus den Erweiterungsfaktoranträgen 201 O und 2011 zu ermitteln. 

4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer im ersten Schritt den anerkennungsfähigen Erwei­

terungsfaktor (EFJ gemäß der in Anlage 2 zu§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Fest­

legung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermit­

telt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2013 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(110, 70 =VPI des Jahres 2011 gemäß Statistischem Bundesamt, Verbraucherpreisindex für 

Deutschland4 =anzusetzender VPI für das Jahr 2013) den Berechnungen zu Grunde gelegt. 

In einem dritten Schritt hat die Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze 

aus der Differenz der im Jahr 2009 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin (gegebenenfalls nach Korrektur um Netzgebietsveränderungen) und der sich 

nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähigen Erweiterungsfaktors ergebenden 

Erlösobergrenze errechnet. Um diesen Differenzwert wurde abschließend die verbleibende 

Erlösobergrenze des letzten Jahres der Regulierungsperiode erhöht. 

Die Beschlusskammer behält sich vor, etwaige vom Netzbetreiber bei der Beantragung des 

Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegten Anpassungen der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 

und § 26 Abs. 2 ARegV nachträglich zu überprüfen. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

4 Siehe www.destatis.de -7 Preise -7 Verbraucherpreisindizes °' Tabellen °' Verbraucherpreisindex 
insgesamt und nach 12 Abteilungen °' Verbraucherpreise ~ Jahresdurchschnitte 7 Indizes -7 Abtei~ 
lungen 01 bis 04 -7 Verbraucherpreisindex für Deutschland, 2005 =100, Spalte „Verbraucherpreisin­
dex insgesamt". 
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IV. 


Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­


schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­


anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­


halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: Schloßplatz 2, 29221 Celle) 


eingeht. 


Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 


Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 


der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 


muss die Erklärung. inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­


hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 


Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 


durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 


Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 


Bonn, den 23.12.2015 


Vorsitzende Beisitzer Beisitzer 


erlinde Schmitt-Kanthak Rainer Bender Bernd Petermann 
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Anlagenübersicht: 

Anlage 1: Beantragter Erweiterungsfaktor 

Anlage 4: Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 5: Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 7: Anpassung der Erlösobergrenze bei Vorliegen mehrerer Teilnetze 
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Anlage 1 a nvb Nordhorner Versorgungsbetrfebe GmbH AZ.: BKS-1211607-21 
-Ausgangsnetz Wietrnarschen-

Beantragter Erweiterungsfaktor 

Stand: 23 .12.2015 Seite 1 von 1 
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Gewichtung in Prozent 

Erweiterungsfaktor für die Parameter "Fläche" und "Anschlusspunkte'' : 
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Qem. AnlT•a 

&lsntrwgte 
Anerlclflllte 

Abwelchungen
Wirtewem 

&ndesnstz 
zu an~ 

Ant.-.91Jtellitr1n 
lilOfllllr 

~n 

Dat.en lrn Basisjabr (Sland: l1.1Z..2<l06 I 

F~"' - FMehe des-vetmtgten Gebietes der MS-E.1Jf3m {Jm!' 1 

F~,,, FUclle cles ve~ Gebietes der NS-a>ene firm'] 

APo..s • AnuhfOOi Anschlusspunlcre,;„derM5'.."befle 

AP0 ~'S - AnzahtderAnschlussp1Ntltte ill der NS-Ebene im &tsis,VJht 1 

EPos - Anzahl der fins~unlde ron dezentra!efl EnevgungS811•n 

EP ~US. Amahl der EinspeoseptmJ!Je von dezemalen Erze,,gW1gsanlage1l 

r 

1 
1 

Luosm Helhe derLast i'1 der /ASHJS.cbene fliJ•I] 

Daten Im Jahr t (Antragsdarum: 30..06.20121 

F, 14 FfiK;)>e des ~enGebie!es der MS-Ebene {km') 

F,,.. Flar:he des ~OIJlren Gebieles derNS-Ebene {l<m 'I 

AP0 ,s ­ Anzahl derA11scn'<Jttp1Ntltte /f1 der MS-Ebene 

APuJS • Amatllder Anschtllss,oollk.!e ln derNS-Eber>!> 

EP4..s ­ Anzahl der Eirupei.s~U11kle •"11'1 dez611tralen Erzeugungss(l{agen 

EP tHS. Arrrl!hl der &rspeisepunl<fe von dezenU<llen Etzeugungsan.'agen 

l.t..s HOile der last in deJ MS-Ebene fl<WJ 

LrMStlSi - Hohe der last 11t der MS/h1S·Ebene /k~ 

LtA'S Hd/Je der t.asl in der IVS-Sben.& U<l-\'1 

J • ... - lnSla."ene dezentrale Erze119U11gsieimlng de< Ms-Ebetle [l<W} 

1 

1 _( 

·­- ­ ·-­
1 

r 1 

' 
1 

1 1 

' 

1 1 

' : 1 

1 . 
- 1 . 

1 

1 . 



mb)lcrdhornerVerscrg'-"IP-ebe GmbH AZ:. BKB· 1211607-21 Anlage5 o -A<Jsgang!llett 'i\letmarschen. 

Sland· Z3 12.21t1S s.i~e 2 Yon 2 

Allgaben dor 
Alltragslllll•rtn Ergebnk& dor Pr1>1'ung 

gem. Atltraa 

G!undragen ftlr die Bea.timroofl11 des. ElweitGn111gahlktors Anestc•nnla 
Abwefchu1>gen B1111nlnlgl• 

Weite zu._,,,annlllll'W­ Bund9'111sti:
A11tnigstellerln Wer1en

ll9'l'ltut 

ir • ,,. . lnsfaß'erte dezentra.'e Enevgwgs!eJsrurig derNS-Ebeoo /1<"1 
1 

Gewichhmg auf Grundlage der Kos.tensteDen Im b""'nlr.lgten Bebiebubf'ei:hnungsbogen mll S.sls.jilllr 2006 

Gew.., - Ge"5ch11N1g avf Grondlage der /(;)$1en der Kostensrelle· Mitle/.spanoong mfdu.sl..e Meswng ,1 
ur>d Abrecllmmg ~khis1ve VO/llelagerle h'elzk()Slen IJTld vemn'ederie Nelze11tgek'e 1%1 1 

Ge-"'l4f4 - G91,;cMJ.n9 avl GllJ~ der Kosten der Ki>slf?l'lsleite M"l.telspaflllllr>glNiedef'spalln1111g1r?kkt$ive J 
i\feSSll{lg und AbrecrmvnQ e..:M1.sive VQVP8''a"6ffe Nefzl<Mlen urid vermiedene h'efzenrQe.Ye f'J'J 1 -

Ge-II•,.. - Geto1\:'hrurig aufGnmGi'age der Kosren der Koslenstelie NiedefSPBnmJl7'} i.tl!fv.Sive Me$Wtlg 1 

' undAbreo'lool>g ~kkls111e llOlgelBgerleNetzJ<OsJ.en und llM!l1edeooNelZfMtgeMe /%! -
z.., =max ((WURZE.1.. EP LMS ·WURZEL EP 0_.,.) /((WURZEL (AP oe + EP ,,..J- IMJRZEL(AP u„ +EP 0_,..)); t). weilnl ,...., / L ,..,.. "O,J 1 

z ..s = mait. ((WURZEL EP ' "' - IMJRZEL EP ~,..)lf (WTJRZEL (AP , ,,.. +EP ,,...J - WURZEtlAP o.•'S +EP o.NSJJ'. 1/. .-1 , ,... fL ' "' "O.J 

EF , ,.. = f +f/'2 " ma.<((F,RS · Fo...,.)IF 0,.,. ; Q) +112 •max ((( AP00 +EPu,,.)- (APo.HS + EP.,..,.Jt(.AP0_.., +EPo.f'<S1' ; Q) 
! -­

EF 1.., = 1 +11~ "max ((F,llS · F .,_ MJ ) IFo. MS. 0) + 11'2 ·max ((( AP,..,, + z.., • EP, ..,,) • {APo.us + zus • EP._.., )l(AP~. MS + z.,. • EPo,ais)) : OJI 
,1 

EF,HS= f +T/2 "m;µ.((F„15 -Fo.m }/F~,„ ; Q)+f/2 "ma.x(((AP„„ +2„.,. "EP.„.,.J-(AP~,„ + z.,. • EF'o.m }l(AP0,NS + z...,, • EP.,.,.J) : OJ 
,1 

'• 
EF,....,. =t •max( ( L,~ · L • ...,,....J I L„,,.._ ; o} 

EF,-.„ = 1 +max. ({L,..,_.,. • t ...,..,.,. ) f lo,...,,.. ; O) 1 

EF1=EF.,,. "Gew,.. +EF,„..,,... "Ge-„,....., +EFI. .,. "Gew..,, +EF't, us.t.'S ·<>ew...,.,. +EFI, ,15 "G&N1.,. 

1 



Anlage 1 b nvb Nordhomer Versorgungsbetriebe GmbH AZ: BKS-1211607-21 
-Teilnetz Eml[chheim/Uelsen-

Beantragter Erweiterungsfaktor 

Stand: 23.1 2.2015 Seite 1von1 

- -

1 

~ 


GewichtunQ in Prozent 

Erweiterungsfaktor für die Parameter "Fläche" und "Anschlusspunkte'' :. 
Erweiterungsfaktor für den Parameter "Jahreshöchstlast": 

1 
1 

1 
1 

HS 

~ 

} 

1 

MS 1 

·-­ ~--1 

NS 

Gewichteteter Erweiterungsfaktor für das Netz: 1­ _I 

HS!MS 1 MS!NS ~ 

1 1. 

Anpassung der Erlösobergrenze im Jahr 2013 [€] 1 j 
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•Telndz 6nfiohn.lm'Ueben-

Anpassung der Erlösobemrenze 

Sl•n:I 2J.. 12l!>'IS Satte 1YOn 1 

t. „•.....,..... lfe< Eltllsel>eraro,,.. 
J•hr Genohrrlgle 

Mfl0$SU"i)lfef 
Ertosobeiynu~• 

ned\9 •Ms.4SIU: 
I~~· 

11.E.O.. 
2DU 

2. E:l16SObeflClrftU.O "'°' .,..,,...__Antf.ao .-ur Erwelte.rungsfak1cw 
Bt:rRhnunQ der ErtbfOgn nn 

J1hr El10sobergronr;e Da-'\niclll -.;ohtnd nl<t< ""1e'i<.ng_,,, 
ur.II 5.tAA.eQV -­ beflnt\J••~ dnn AbtNra ct.1 

~...llßlll-nor:l\§11 r<c.1-nleJt llQ<ll § 11 --...nactt$1& 
- 2J.RogV Al „ . 3,ltllegV Abo- l 1Vmp.c"1a, 

tb.•""<!V 

FO.• ~· •OKA.... • (l · \U 
201J -­ ---­ ---­

K01ei1enloi-...-nac11 i 11 
,1t1H ·~v 

'1111...1 

ve~ 
QOSllll'llndolo.JJl<ht~ -""'"'-·­rtossi­

&ltz 2,1tRe;V BLIXleMtr.lfo.s. l\ir oa~ 
Bl:!isJ1hrn•C1'§eAte. 1 

ARegV 

'fVP\ 1\1~ 

l.Ertes.obecgretZJJ 1'*1 bffchiedltnitmEnutterung:st.Mtot (ohne Bertidsfchriti11""" von. So~th.aHanwie bs-aw. Matnlitisabsdlöof'unQI 
Ber.cbnuna der &tös~n• 

anr Emso4>ergrentt 0e...-n1CM -.V•herMl """' vm~n. - Ve~ -„~ 
naUl§ 4M-OV -.S.l>lre -·-· den AbCJeu Ottt Koslenlftlal'n.c:h J '1 9'5.,,,,._nldl§5 d0$S1-.... 

IC.011e-necti511 _,_,.„ .....§11 ·-"8C1'§1& Al». 4 All<gV Silz 2 AA19V BWJ11Jes.mt1eslllrm$ 
>~. ZAAOVV Am. J AA:eoV ,ltb:I llV.m§3" Alls . !Sllsls)hrn1c1>Selll:I$ i 

• ~AA<!l>' AR.evV -· KA-. • JllA.•• •t1 ·\\J ·~ -~ 
2ll13 --­ ---­ . 

- . 

Ge-wl<lor•ltr 
P•--tal.lor 
nr.115 ·8~~ 

"llJ 

Ge___ltr 

Pl"°""1Mllbl'•llo< 
noeh59~ 

·PP'~ 

c.r.o.aeruna-.llll<lli Zv- undAboch~ eul 
10 AA'.ogV die Ei11lsol>ergnmzc • 

OullMln-nll<ll 
~ 19AReV 

'El'i • O. 
Dt: 

~ nt<JI § z„ Und-live IUl 
IOA/leQV dieE--· 

a..e1111.........,.nedl 
f llARoV 

„ ,Ef11 •O. 
OE 

fü:/lfzumutlQ<e>illle 
n•"'!•Abs, • Nr. l 

AROG'I 

·~ Ot: 

Hc/11··-~..,.
nad> 1• Al•>. • Nr Z 

J\RevV 

·~ Ot: 

Siid• 
Penod•nilbtfploflHKI• 

SlliSenlOJI etll'ICtL z;,..,. 
nocbS:M lllK. 11 AR'1!1'11 

+PS, 
0( 

--mlibeQ-•SO""""flll""""",­
1:ocil t 3'1 A'bs 1 1· AAtg~ 

+PS, 
OE 



Sland. 23.12.201 ~ 

twb•Nctdl>omel Ve15ctgoogobelriebe Gmbti AL 8K8-12J1fll07-21 
-Tei~el2 Eatllihl'em'U<!lsen· 

Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Grundlage11 für die 8es1immi.ng des EiWelt<tni11911llllklors 

D•ton Im Saslsj•hr !Stand: 31. 12.2006 ) 

F.o MS Fll}Che des l/etsorglen Geb1eJes der MS-Eb!Yie (l<m1 
) 

F.,,~ - Flar:be des WlfSOl!ller> GeOiel'es der NS-Ebene /km 1 
/ 

AP* JllS - AltzahlderAnsct1Jussp1JJ111te In der MS-Eberie 

APtiA1$ - AflZßhfder Ar>SGhlusspunkle in derNS-Ebenem. ßa51sjahr 

EP o.llS • Ar>ZBhl der EinspM:ePllfl~fe won dezenlrale11 Erzeugungsalll'agen 

EP 0. ,,.. - Anzahl der E~1JJ11deWll'1 dez.efltra.'Bfl EnetigoogsanJaQen 

~abonder 
Antragslell'erin Ergebnis der Prölung 
gam,Anlr-. 

Beantnl!Jte 
Aneft!ll11nte 

Abwelc:hun_gen
Wert•Werte 0undes111stz tu anerllanlllttn 

Antragsltilerin agenu Werten 

,1 

·j 

1 

1 

1 1 . 
1 

' ' 



nvbNcrdhomtrVers~s~beGmbH Alllago> 5 b AL 6K6-12'1607-21 
-Teilnetz Emiehh&mlllelse~ 

Stand: 23 12.2015 Seu 2,..,.,3 

Angaben­
&globnls d•PrOlungAfttt•gstellertn 

........ Antt•a 


Grundt.tgen für die Seltlmm•u·19 des Elweit....ngi.fak10f'I Anerttennl1tBNnlnlgte Abwlfchung41nW.rte 
zu -"'•nntenw­ &mdeenett

AnUagsteflerf n W.rten 
agtnWr 

Daten im Jalv t (An~sdatum: 30.06.20121 

1 
F,.u Fläche cJes ~ren Gebietes der MS-Ebene /1<m 11 

F , HS - FJ.Sc/Je des WlfS"Orglen Gebleles cler NS-Ebef'le (~m'} 

AP,..s. Mz-ahl derAnscl11\Assp11n1<re In der MS-Ebef'le 

AP,.., - Ariz.ahl cier Anschius~unl!Nt 111 derNS-Ebene 

EP, .., - Anzahlder l:Jnspetsepvnllte \'Otl dez<Mrlaliln Eneogungsal'llaQetl 

EP tl<S • Anzahl der Einspeisepunllre ll'On dezenlnlt'en Et?eugunosant~ 

1., ... Hot>e der J..ast in der MS-Ebene /1<Wl 
-

1., ...... - HOiie der Last in der MS/NS-ebene {11.W/ .. 
1 1
• 

1., .., Hd/Je der (Astm der NS-Ebetie fllW} 
1 

r • ... • lt7slatt\erte deze-nrraie E~eugU119sletst1H1_g dllfMs.Ebene lllWJ 1 
r , „..,„ -ln.slalleJte dezeJJlrale E1u119U119stefslvng cler MS!Ns-Ebeoo /J<W1 

1 -
r , "" • l11SlaWerle de:zeJ>Uaie -~Sl'eJSlt.ulg drYNS-EbfNfe fkWJ j 

1 



1wb Notdhomer VersQIU1Jllgisbelnebe GmbH 	Alllage 5 b 1'Z BKJl.1211607·21
-leilnetz Emlc:ll~en-

S1•nd: 23. U-2<115 	 Seite-:! •cn 3 

- -
- -

Angaben der 
Anifagalelterin Ergebn~ der Pnlfun9 

ll&rn„ A n treg 

Glllnllegen filr die Beatimmung de" Etwn tenmg&hlkto1$ Anell<•nnla 
AbwekhungenBeantragte Werte

Wer'le ui amilt<annleD
Bundes11etz

Antr119atelterin Wer'len 
agerntur 

Gewichtung al.11 Grundrage der Koslenstelkm im boilnlragten Belriebsabrcchn~~en mit Basfsjahr 2006 

1Gew,.. •. 	c;e.„;airungaw Gntm\lage der KM'/Jffi der Koste!ISl.eHe Millelsp!tllOOTJg utldusive Mess1N19 
llfltf Abradmung ex1<JusNe WKget'agerte Nelz"ltosten wid o;erm'edene f'leaer71gelle (%] -Gew.....,. - Ge-M'cll rang awGnmd.'age der Kosten der Kosren.sie.111 Miltelspaoo1111g.>Mederspanmmg inrd...siwt ' ' 

MessWl'!l ar>d Ableth1?11Dge-x~klSNe "'°~e Nelzi.osten um:I wm'ed!!>oe 11/M:ell!gel!e f%l 	
1 1 -

1Gew~ - Gewd/Wllg a'1f Grona'!a9e de<" Kosten der KostensleDe h'iedersp;mnllflg mitJus,-ve Mess!JJ19 
Wld Abradint:1.119 ex~luSIVe \O']IE'>'aJ;1911e h'el1:kosttJfJ ar>d .-ermiedeoo 11/el<enlgelte {%] 

z.,. =max ((IVURZELEP ,.., ·WURZEL EP ~,..)!( (Wl.IRZEL(AP <...,. +EP • .,.J-WURZB.J.AP ..... +EP ...... n; 1). wefln r ,.,,. n , us >0,3 

1 

z ris =mex ((WURZEL EP ,„~ -WURZ.Et EP ,._„s}I( (Wl/RZ.EL(AP <~~ +EP ••„} · WURZELCAP ~"" + EP o. A~) J: 1). Wf'IM 1 LA~ /t r. •s >0,3 1 
t 

' EF0 „= 1+ tl'l"ma.<((Fu„ -F0,.,..) IF0,.,. . ())+112 " maic{((AP0 „~ EP,,.,,}-{AP~,... + EP~,.,,)l(AP0• 14 +EP~..s» ; O) 
1 1 
1 

EF,,... = 1 +112 "max((F,lllS · F~,,.. )fFo,MS ;0}+ 1/2 " mar(((AP,,,.,,.+ zMS • EPt ,..,- (APo.MS + z.,. • EP~,,.. }l (APo.w: + z llS • EP,.,.,,..J1 ; 0) 

~ ' EF,"" = 1 + f/2 "ma.< ({F,.,. -F~ ,„. )IF~„, ; 0) + 112 · max (({ APtm + z· NS •EP,,,.)- CAP0. P1S· + z „~. EP~,.., )l(AP0, ,4 + :r „~ •EP~NS}) ; O) .1 
1 

EFtMSNS =1 + ma.< ((t 0 """' · .t ll,,,..,. )lt 0• ....,.: ()) j 

EF<"""'" =r ~· ma.< ((t,-.s - 1..o. ....... J/ to.M...,. ; ()) 

1 1 

EF, =EF,,.. " Ge-w,.. +EF,,.,,.._.. "Gewh'$.,. +EFI, ,... "Ge••.,. + EFI, lot&WS "Gew_„ + EFI, ,,.. "Gew,.. J 
1 1 



Anlage 7 nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH /42: BKS-1211607-21 

Anpassung der Erlösobergrenze bei Vorliegen mehrerer Teilnetze 

Stand: 23.12.2015 Seite 1 von1 

NeUbetrelber. nvb Nordhomer Versorgungsbetriebe 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8-10/1607-21 

" 

Betriebsnummer: 10001607 

Anpassung der Erlösobargrenze durch 
Genehmigung 

eines ErwerterunQsfaktors 

2013 

verteilt auf die Netznummern der Bundesnetzagentur: 

Netznummer 
Genehmigter 
E!'WQiterungs 

faktor 

Anpassung der 
Erlösobergrenze 

2013 

Ausgangsnetz Wietmarschen 

Teilnetz Ernlichhelm/Uelsen 

Zwischensumme 

EWF laut§ 26 ARegV (BK8­
10/1607-71) 

Summe 
. 
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